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Erklärung zur Unternehmens führung
Aufsichtsrat und Vorstand der Deutsche Industrie 

REIT-AG (DIR bzw. die „Gesellschaft“) berichten im 

Folgenden gemäß § 289f HGB über die Corporate 

Governance der Gesellschaft und über die Unter-

nehmensführung.

Zunächst wird hierbei die aktuelle Entsprechens-

er klärung des Aufsichtsrats und des Vorstands der 

Deutsche Industrie REIT-AG vom 22. Oktober 2021 

wiedergegeben. Im Anschluss folgt eine Beschreibung 

der Arbeitsweise von Aufsichtsrat und Vorstand sowie 

deren Zusammensetzung. Zudem wird die Corporate 

Governance der Gesellschaft dargestellt und es wird 

auf das Diversitätskonzept eingegangen.

1. Entsprechenserklärung der Deutsche 
Industrie REIT-AG zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Industrie 

REIT-AG begrüßen und unterstützen den Deutschen 

Corporate Governance Kodex (DCGK) und die damit 

verfolgten Ziele. 

Sie erklären hiermit gemäß § 161 Abs. 1 Aktiengesetz, 

dass die Deutsche Industrie REIT-AG den Empfeh-

lungen der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 

16. Dezember 2019, bekannt gemacht im amtlichen 

Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020, mit 

folgenden Ausnahmen seit Abgabe der letzten 

Entsprechens erklärung am 23. Oktober 2020 (aktu-

alisiert am 24. März 2021), entsprochen hat und 

künftig mit folgenden Ausnahmen entsprechen wird:

Empfehlung A.1 DCGK – Beachtung von Diversität 
bei der Besetzung von Führungsfunktionen: 

Der Vorstand folgt derzeit nicht der Empfehlung,  

bei der Besetzung von Führungsfunktionen im 

Unter nehmen auf Vielfalt (Diversität) zu achten.  

Die Gesellschaft hat derzeit lediglich Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen ohne Führungsfunktion. 

Außer dem Vorstand sind in der Gesellschaft keine 

Führungspositionen zu besetzen, weshalb die Gesell-

schaft dieser Empfehlung aus formalen Gründen 

derzeit nicht folgen kann.

Empfehlung A.2 DCGK – Compliance 
Management System: 
Die Gesellschaft beschäftigt derzeit nur zehn Mitar-

beiter. Daher sieht der Vorstand keine Notwendigkeit, 

Maßnahmensysteme in formalisierter Gestalt für das 

Compliance Management sowie ein sog. „Whistle-

blowing“ zu erarbeiten und offenzulegen. Der 

Aufwand für Aufbau, Implementierung und Pflege 

formalisierter Maßnahmensysteme stand und steht 

mit Blick auf die Größe der Gesellschaft in keinem 

sinnvollen Verhältnis zum möglichen Nutzengewinn.

Empfehlung B.1 DCGK – Beachtung von Diversität 
bei der Zusammensetzung des Vorstands: 
Der Aufsichtsrat folgt derzeit nicht der Empfehlung, 

bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern im 

Unternehmen auf Vielfalt (Diversität) zu achten.  

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die fachliche 

Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft als 

Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend 

sind, so dass die vorgenannten Vorgaben nicht 

zielführend sind.

Empfehlung B.2 DCGK – Langfristige Nachfolge-
planung durch Aufsichtsrat und Vorstand: 
Angesichts des gegenwärtigen Alters der Mitglieder 

des Vorstands (38 bis 51 Jahre) hält die Gesellschaft 

eine langfristige Nachfolgeplanung derzeit für nicht 

erforderlich.
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Empfehlungen C.1 und C.2 DCGK – Benennung von 
Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, 
insbesondere Berücksichtigung von Diversität und 
Erarbeitung eines Kompetenzprofils, und Festlegung 
einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder: 
Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele für seine 

Zusammensetzung gesetzt oder ein Kompetenzprofil 

für das Gesamtgremium erarbeitet und beabsichtigt 

auch künftig nicht, solche Ziele zu setzen oder ein 

Kompetenzprofil zu erarbeiten. Ebenso wenig wurden 

Regeln zur Vielfalt (Diversität) bei den Zielen für die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats festgelegt oder 

sollen künftig festgelegt werden. Die Gesellschaft  

ist der Ansicht, dass die fachliche Eignung und die 

Kenntnis der Gesellschaft als Voraussetzungen für die 

Besetzung entscheidend sind, so dass die vorgenann-

ten Vorgaben nicht zielführend sind. Aus diesem 

Grund hat die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 

30. September 2020 0 % als Zielgröße für die Frauen-

beteiligung im Aufsichtsrat festgelegt, sowie auf die 

Festlegung einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglie-

der verzichtet. Mit Beschluss vom 10. September 2020 

hat der Aufsichtsrat nun für den Zeitraum bis zum 

30. September 2025 20 % als Zielgröße für eine 

Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat sowie eine Alters-

grenze in Höhe von 80 Jahren festgelegt.

Empfehlung C.5 DCGK – Aufsichtsratsmandate in 
konzernexternen börsennotierten Gesellschaften: 
Während die Gesellschaft davon ausgeht, dass 

Empfehlung C.5 des DCGK Vorgaben für die Auf-

sichtsratsmitglieder der Gesellschaft (und nicht  

für deren Vorstand) enthält, wird angesichts des  

nicht eindeutigen Wortlauts darauf hingewiesen,  

dass das Vorstandsmitglied Rolf Elgeti mehr als zwei 

Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsen-

notierten Gesellschaften oder in vergleichbaren 

Aufsichtsgre mien wahrnimmt (auch als Aufsichts-

ratsvorsitzender).

Empfehlung zu Abschnitt D.2 bis D.5 DCGK – Aus-
schüsse des Aufsichtsrats: 
Der Aufsichtsrat hat angesichts seiner geringen 

Mitgliederanzahl bislang davon abgesehen, Ausschüs-

se zu bilden, und folgte somit nicht den Empfehlun-

gen D.2, D.3, D.4 und D.5 DCKG. Die Deutsche 

Industrie REIT-AG wird jedoch bis zum Jahresende 

einen Prüfungsausschuss wählen, der seine Arbeit zu 

Beginn des nächsten Kalenderjahres (2022) aufneh-

men wird. Die Gesellschaft wird daher zukünftig den 

Empfehlungen D.3 und D.4 folgen. Aufgrund der 

weiterhin geringen Komplexität sowie des transparen-

ten Geschäftsmodells der Deutsche Industrie REIT-AG 

hält er auch zukünftig eine Bildung weiterer Aus-

schüsse für nicht erforderlich und widmet sich 

weiterhin in seiner Gesamtheit den anstehenden 

Themen.

Empfehlungen zu Abschnitt G.I DCGK – Vergütung 
des Vorstands: 
In der Vergangenheit entsprach das historisch 

gewachsene und vor Bekanntmachung des aktuellen 

Deutschen Corporate Governance Kodex implemen-

tierte Vergütungsmodell für den Vorstand noch nicht 

den Empfehlungen G.1, G.3, G.4, G.6, G.7, G.8 sowie 

G.10 bis G.13. Wie bereits in der Aktualisierung der 

Entsprechenserklärung vom 24. März 2021 mitgeteilt, 

hat die Gesellschaft nunmehr ein Vergütungssystem 

des Vorstands festgelegt, welches dem DCGK mit 

Ausnahme der nachstehend genannten Punkte 

entspricht.

Empfehlung G.10 DCGK – Vergütung des Vorstands: 
Das von der Hauptversammlung der Gesellschaft  

am 12. März 2021 gebilligte und vom Aufsichtsrat 

festgesetzte Vergütungssystem des Vorstands sieht 

abweichend von Ziff. G.10 des DCGK nicht vor, dass 

die einem Vorstandsmitglied gewährten variablen 

Vergütungsbestandteile überwiegend in Aktien der 
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Gesellschaft angelegt oder entsprechend aktienbasiert 

gewährt werden. Die Gesellschaft ist der Auffassung, 

dass die hiermit bezweckte Schaffung eines Anreizes 

durch die Kopplung des Werts der variablen Vergü-

tung an die langfristige Entwicklung des Aktienkurses 

der Gesellschaft bereits im Rahmen der Bemessung 

der variablen Vergütung und den Auszahlungsvoraus-

setzungen hinreichend berücksichtigt wird. So stellt 

die Entwicklung des Aktienkurses (neben dem 

operativen Ergebnis und dem Nettovermögenswert 

der Gesellschaft) eine wesentliche Grundlage für die 

Bemessung der variablen Vergütung dar. Der überwie-

gende Teil der variablen Vergütung wird zudem nur 

ausgezahlt, wenn eine Mindestzielerreichung auch in 

den drei einem Geschäftsjahr folgenden Geschäfts-

jahren eintritt. Die Gesellschaft ist daher der Auffas-

sung, dass eine zusätzliche Gewährung der variablen 

Vergütung in Aktien nicht erforderlich ist, um 

entsprechende Anreize zu setzen. Bereits in der 

Vergangenheit geschlossene Dienstverträge (die dem 

nunmehr festgesetzten Vergütungssystem teilweise 

noch nicht vollständig entsprechen) gelten gemäß 

§26j EGAktG zunächst fort.

Empfehlung G.16 DCGK – Anrechnung der Vergütung bei 
der Übernahme konzernfremder Aufsichtsratsmandate: 
Der Aufsichtsrat folgt nicht der Empfehlung, bei der 

Übernahme konzernfremder Aufsichtsratsmandate 

durch Vorstandsmitglieder darüber zu entscheiden, 

ob und inwieweit die Vergütung aus dem jeweiligen 

Aufsichtsratsmandat anzurechnen ist. Aufgrund  

der bisherigen Erfahrungen mit den Vorstandsmit-

gliedern und deren Umgang mit konzernfremden 

Aufsichtsratsmandaten steht nicht zu erwarten, dass 

konzernfremde Aufsichtsratsmandate eine negative 

Auswirkung auf die zukünftige Tätigkeit der Vor-

standsmitglieder für die Gesellschaft haben. Aufgrund 

der zudem und unabhängig von der Empfehlung 

bestehenden Kontrollmöglichkeiten des Aufsichtsra-

tes stellt sich eine Entscheidung über die Anrechnung 

der Vergütung aus konzernfremden Aufsichtsratsman-

daten als entbehrlich dar.

Rostock, 22. Oktober 2021

Für den Aufsichtsrat

Hans-Ulrich Sutter 
Aufsichtsratsvorsitzender

Für den Vorstand

Rolf Elgeti 
Vorstandsvorsitzender
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Die aktuellen Entsprechenserklärungen sind  

auf unserer Internetseite https://www.deutsche- 

industrie-reit.de/, in der Rubrik „Investor Relations“ 

unter den Menüpunkten „Corporate Governance“ 

und „Entsprechenserklärung“ veröffentlicht. 

2. Arbeitsweise von Vorstand  
und Aufsichtsrat 

Führungsstruktur mit drei Organen
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle 

des Unternehmens eng zusammen, um durch gute 

Corporate Governance eine verantwortungsvolle 

Leitung und Kontrolle des Unternehmens zu ge-

währleisten.

Wesentliches Element der Corporate Governance 

ist die Trennung von Unternehmensführung und 

Unternehmenskontrolle. Diese erfolgt durch eine 

klare Verteilung der Aufgaben und Verantwortlich-

keiten zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Daneben 

steht die Hauptversammlung als drittes Organ. Durch 

sie werden die Aktionäre an grundlegenden Entschei-

dungen der Gesellschaft beteiligt.

Der Vorstand
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener 

Verantwortung und vertritt es bei Geschäften mit 

Dritten. Er ist dabei mit dem Ziel nachhaltiger Wert-

schöpfung an das Unternehmensinteresse gebunden. 

Dabei entwickelt er die strategische Ausrichtung des 

Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab 

und sorgt für ihre Umsetzung. Der Vorstand trägt 

zudem Sorge für ein angemessenes Risikomanage-

ment und -controlling im Unternehmen.

Die Mitglieder des Vorstands sind, unabhängig von 

ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Gesell-

schaft, für einzelne Zuständigkeitsbereiche verant-

wortlich. Sie arbeiten kollegial zusammen und 

unterrichten sich gegenseitig laufend über wichtige 

Vorgänge und Maßnahmen in ihren Zuständigkeits-

bereichen. Der Vorstand hat sich bisher noch keine 

Geschäftsordnung gegeben.

Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG wird 

nach § 6 Nr. 2 der Satzung vom Aufsichtsrat bestellt. 

Der Aufsichtsrat bestimmt auch, aus wie vielen 

Mitgliedern der Vorstand sich insgesamt zusammen-

setzt und ob es einen Vorsitzenden oder Sprecher 

geben soll. Die Vorstandsmitglieder werden für 

maximal fünf Jahre bestellt. Wiederbestellungen 

sind zulässig.

Der Aufsichtsrat folgt derzeit nicht der Empfehlung 

B.1 DCGK, bei der Bestellung von Vorstandsmitglie-

dern im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) zu 

achten. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die 

fachliche Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft 

als Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend 

sind, so dass die vorgenannten Vorgaben nicht 

zielführend sind.

Der Aufsichtsrat hatte jedoch für den Frauenanteil 

im Vorstand mit Beschluss vom 10. September 2020 

für den Zeitraum bis zum 30. September 2025, eine 

Zielgröße von einem Drittel festgelegt. Diese Ziel-

größe wurde in der Vergangenheit und wird derzeit 

erreicht. Weitere Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei 

den Zielen für die Zusammensetzung des Vorstands 

wurden bisher nicht festgelegt.

Der Vorstand der Deutschen Industrie REIT-AG be-

steht mit Herrn Rolf Elgeti (CEO), Frau Sonja Petersen 

(geb. Paffendorf) (CIO) und Herrn René Bergmann 

(CFO) aus drei Personen. Die Vorstandsbestellung von 

René Bergmann wurde um drei weitere Jahre bis zum 

31.08.2024 verlängert.

Der CEO, Herr Rolf Elgeti, verantwortet die Bereiche 

Human Resources, Public Relations und Strategie. Der 

Schwerpunkt Investment und Asset Management 

wird durch die CIO, Frau Sonja Petersen (geb. Paffen-

dorf), verantwortet. Der CFO, Herr René Bergmann, 

ist für die Bereiche Rechnungswesen/Controlling, 

Finanzierung und Investor Relations zuständig. Alle 

drei Vorstände steuern und kontrollieren für ihre 

Bereiche jeweils auch die externen Dienstleister.

https://www.deutsche-industrie-reit.de/
https://www.deutsche-industrie-reit.de/


Deutsche Industrie REIT-AG Erklärung zur Unternehmens führung und Corporate-Governance-Bericht

13

Die Lebensläufe der Mitglieder des Vorstands sind 

unter: www.deutsche-industrie-reit.de/unternehmen/

vorstand/ veröffentlicht.

Aufsichtsrat und Vorstand verständigen sich auf 

jährliche Ziele, deren Realisierungen regelmäßig 

überprüft werden.

Maßnahmen zur Fortbildung oder Auffrischung von 

Fähigkeiten und Kenntnissen liegen in der Selbstver-

antwortung des Vorstands.

Der DCGK empfiehlt unter Ziffer B.2, dass eine 

langfristige Nachfolgeplanung durch den Aufsichtsrat 

erfolgen solle. Die DIR entspricht dieser Empfehlung 

nicht, da die Gesellschaft angesichts des gegenwärti-

gen Alters der Mitglieder des Vorstands (38 bis 

51 Jahre) eine langfristige Nachfolgeplanung derzeit 

für nicht erforderlich hält.

Mit Beschluss vom 10. September 2020 hat der 

Aufsichtsrat eine Altersgrenze für den Vorstand in 

Höhe von 80 Jahren beschlossen.

Für die Vorstandsmitglieder wurde unter Berücksich-

tigung von § 93 Abs. 2 AktG eine D&O-Versicherung 

abgeschlossen.

Die Vergütung des CEO, Rolf Elgeti, erfolgt derzeit 

in Form einer festen Vergütung über eine Umlage-

vereinbarung mit der Obotritia Capital KGaA. Das 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder Sonja 

Petersen und René Bergmann basiert auf kurz- und 

langfristigen Vergütungsanreizen. Detaillierte Infor-

mationen zur Vergütung des Vorstands enthält der 

Vergütungsbericht des Lageberichts 2020/2021. 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 12. März 

2021 hat gem. § 120a Abs. 1 AktG den vom Aufsichts-

rat gem. § 87a Abs. 1 AktG gefassten Beschluss über 

das Vergütungssystem des Vorstands gebilligt. Im 

Anschluss hat der Aufsichtsrat das Vergütungssystem 

des Vorstands festgesetzt. Details zum Vergütungssys-

tem des Vorstands finden sich auf der Internetseite 

der Gesellschaft (https://www.deutsche-industrie-reit.

de). Bereits in der Vergangenheit geschlossene 

Dienstverträge (die dem nunmehr festgesetzten 

Vergütungssystem teilweise noch nicht vollständig 

entsprechen) gelten gemäß § 26j EGAktG zunächst 

fort.

Berücksichtigung von Diversität bei der  
Besetzung von Führungsfunktionen
Der Vorstand folgt derzeit nicht der Empfehlung A.1 

DCGK, bei der Besetzung von Führungsfunktionen 

im Unternehmen auf Vielfalt (Diversität) zu achten. 

Die Gesellschaft hat derzeit lediglich Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen ohne Führungsfunktion. 

Außer dem Vorstand sind in der Gesellschaft keine 

Führungspositionen zu besetzen, weshalb die Gesell-

schaft dieser Empfehlung aus formalen Gründen 

derzeit nicht folgen kann.

Der Aufsichtsrat
Die zentralen Aufgaben des Aufsichtsrats bestehen 

in der Beratung und Überwachung des Vorstands. 

Der fünfköpfige Aufsichtsrat der Deutsche Industrie 

REIT-AG arbeitet dabei auf Basis einer Geschäftsord-

nung, die er sich selbst gegeben hat. Die Mitglieder 

des Aufsichtsrats verfügen insgesamt über die zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-

chen Erfahrungen.

Beschlussanträge sowie Informationen zu den 

Beratungsgegenständen werden den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung 

zur Verfügung gestellt. Auf Anordnung des Aufsichts-

ratsvorsitzenden können Beschlüsse im Einzelfall 

außerhalb von Sitzungen gefasst werden. Von dieser 

Möglichkeit wird in eilbedürftigen Fällen gelegentlich 

Gebrauch gemacht. Kommt es bei Beschlussfassungen 

zu Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des 

Aufsichtsratsvorsitzenden.

Alle Aufsichtsratsmitglieder werden von den Aktio-

nären in der Hauptversammlung gewählt. Derzeit 

sind keine Vertreter der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Deutsche Industrie 

REIT-AG vertreten. Nach Einschätzung der Anteilseig-

nervertreter im Aufsichtsrat sind alle Anteilseigner-

vertreter als unabhängig anzusehen.
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Der Aufsichtsrat beabsichtigt nicht, konkrete Ziele 

für seine Zusammensetzung zu setzen oder ein 

Kompetenzprofil für das Gesamtgremium zu erar-

beiten. Ebenso wenig sollen Regeln zur Vielfalt 

(Diversität) bei den Zielen für die Zusammensetzung 

des Aufsichtsrats festgelegt werden. Die Gesellschaft 

ist der Ansicht, dass die fachliche Eignung und die 

Kenntnis der Gesellschaft als Voraussetzungen für die 

Besetzung entscheidend sind, so dass die vorgenann-

ten Vorgaben nicht zielführend sind. Aus diesem 

Grund hatte die Gesellschaft für den Zeitraum bis 

zum 30. September 2020 0 % als Zielgröße für die 

Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat festgelegt. Diese 

Zielgröße wurde während des relevanten Zeitraums 

erreicht, seit dem 6. März 2020 beträgt die tatsächli-

che Größe der Frauenbeteiligung 40 %. Mit Beschluss 

vom 10. September 2020 hat der Aufsichtsrat nun für 

den Zeitraum bis zum 30. September 2025 20 % als 

Zielgröße für eine Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat 

festgelegt. Diese Zielgröße wird derzeit ebenfalls 

erreicht.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Industrie REIT-AG 

besteht derzeit mit Herrn Hans-Ulrich Sutter, Herrn 

Dr. Dirk Markus, Herrn Achim Betz, Frau Cathy 

Bell-Walker und Frau Antje Lubitz aus fünf Personen. 

Herr Hans-Ulrich Sutter ist Vorsitzender des Aufsichts-

rats, Herr Dr. Dirk Markus erster stellvertretender 

Vorsitzender und Herr Achim Betz zweiter stellvertre-

tender Vorsitzender. Die Amtszeit aller Aufsichtsrats-

mitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für 

das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr 

beschließt.

Die Lebensläufe der Mitglieder des Aufsichtsrats sind 

unter www.deutsche-industrie-reit.de in der Rubrik 

„Unternehmen“ unter dem Menüpunkt „Aufsichts-

rat“ veröffentlicht.

Der Aufsichtsrat hat angesichts seiner geringen Mit-

gliederanzahl bislang davon abgesehen, Ausschüsse 

zu bilden, und folgt somit nicht den Empfehlungen 

D.2, D.3, D.4 und D.5 DCKG. Die Deutsche Industrie 

REIT-AG wird jedoch bis zum Jahresende einen 

Prüfungsausschuss wählen, der seine Arbeit zu Beginn 

des nächsten Kalenderjahres (2022) aufnehmen wird. 

Aufgrund der weiterhin geringen Komplexität sowie 

des transparenten Geschäftsmodells der Deutsche 

Industrie REIT-AG hält er auch zukünftig eine Bildung 

von Ausschüssen für nicht erforderlich und widmet 

sich weiterhin in seiner Gesamtheit der anstehenden 

Themen.

FOTO:

Oschersleben, Anderslebener Straße
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Mit Beschluss vom 10. September 2020 hat der 

Aufsichtsrat eine Altersgrenze für den Aufsichtsrat 

in Höhe von 80 Jahren festgelegt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erläutert jährlich 

die Tätigkeit des Aufsichtsrats in seinem Aufsichtsrats-

bericht sowie mündlich auf der Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig die Effizienz der 

eigenen Aufgabenerfüllung im Rahmen der persön-

lich und fernmündlich oder virtuell stattfindenden 

Besprechungen. Mit der Aufsichtsratssitzung vom 

18. Mai 2021 hat der Aufsichtsrat zudem ein forma-

lisiertes Selbstbeurteilungssystem eingeführt, das im 

laufenden Geschäftsjahr Anwendung findet. In 

diesem Zusammenhang wurden alle Mitglieder des 

Aufsichtsrats unter anderem zur Effizienz, zur Quali-

tät, Rechtzeitigkeit und zum Umfang der Informati-

onsbereitstellung, zur Qualität des Austauschs mit 

dem Vorstand, zur Zusammensetzung und zur 

Sachkompetenz des Aufsichtsrats, zur Verfügbarkeit 

von Ressourcen und Fortbildungsmöglichkeiten sowie 

zu möglichen Compliance-Verstößen und Interessen-

konflikten befragt, wobei auch die Möglichkeit der 

anonymen Beantwortung zur Verfügung stand. Die 

Rückmeldungen der Aufsichtsratsmitglieder bestätig-

ten, dass diese die Arbeit des Aufsichtsrats als wirksam 

und effizient beurteilen.

Für die Aufsichtsratsmitglieder der DIR wurde im 

Januar 2018 eine D&O-Versicherung abgeschlossen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten satzungsge-

mäß eine feste Vergütung sowie Erstattungen für bare 

Auslagen. Detaillierte Informationen zur Vergütung 

des Aufsichtsrats enthält der Vergütungsbericht des 

Lageberichts 2020/2021.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats achten darauf, dass 

ihnen für die Aufgabenwahrnehmung hinreichend 

Zeit zur Verfügung steht. Sie nehmen die erforderli-

che Aus- und Fortbildung eigenverantwortlich wahr. 

Die Gesellschaft unterstützt die Mitglieder des 

Aufsichtsrats bei Amtseinführung sowie den Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen angemessen. Allen Auf-

sichtsratsmitgliedern wird hierbei der Zugang zu 

Fachliteratur ermöglicht und ihnen werden die 

Kosten für die Teilnahme an Seminaren und Webina-

ren, deren Themen für die Arbeit des Aufsichtsrats 

relevant sind, erstattet.

Weitere Einzelheiten zur Arbeit des Aufsichtsrats 

können dem Bericht des Aufsichtsrats entnommen 

werden, der Bestandteil des Geschäftsberichts 

2020/2021 ist.
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Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands, 

setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest und 

überwacht deren Geschäftsführung. Er berät ferner 

den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Der 

Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss. Wesentliche 

Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustim-

mung des Aufsichtsrats.

Der Vorstand trägt Sorge für eine regelmäßige, zeit-

nahe und umfassende Berichterstattung an den 

Aufsichtsrat. Daneben wird der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats regelmäßig und laufend über die 

Geschäftsentwicklung in Kenntnis gesetzt. Eine 

intensive und kontinuierliche Kommunikation 

zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist dabei die 

Basis für eine effiziente Unternehmensleitung.

Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG nimmt 

regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil. Er 

berichtet schriftlich und mündlich zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten und Beschlussvorlagen und 

beantwortet die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder. 

Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf auch ohne den 

Vorstand.

Interessenkonflikte
Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitgliedern müssen dem Aufsichtsrat unverzüglich 

offengelegt werden. Im Geschäftsjahr 2020/2021 

traten keine Interessenkonflikte auf.

3. Wesentliche Unternehmens-
führungspraktiken

Grundzüge der Compliance
Die Deutsche Industrie REIT-AG bekennt sich zu einer 

verantwortungsvollen und einer an nachhaltiger 

Wertschöpfung orientierten Leitung des Unterneh-

mens. Dazu gehören eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 

Mitarbeiter untereinander ebenso wie eine hohe 

Transparenz in der Berichterstattung und in der 

Unternehmenskommunikation.

Wesentliche Geschäftsgrundlage der Deutsche 

Industrie REIT-AG ist das Vertrauen von Mietern, 

Geschäftspartnern, Aktionären und weiteren Kapital-

marktteilnehmern sowie Beschäftigten zu schaffen, zu 

erhalten und zu stärken. Somit bedeutet Compliance 

bei der DIR nicht nur die Einhaltung von Rechts-

grundsätzen und der Satzung, sondern auch die 

Einhaltung interner Anweisungen und Selbstver-

pflichtungen, um die Werte, Grundsätze und Regeln 

verantwortungsbewusster Unternehmensführung  

im täglichen Handeln umzusetzen.

Compliance Management System
Derzeit beschäftigt die DIR nur zehn Mitarbeiter 

(ohne Vorstand). Daher sah und sieht der Vorstand 

keine Notwendigkeit, Maßnahmensysteme in 

formalisierter Gestalt für das Compliance Manage-

ment sowie ein sog. „Whistleblowing“ zu erarbeiten 

und offenzulegen. Der Aufwand für Aufbau, Imple-

mentierung und Pflege formalisierter Maßnahmen-

systeme stand und steht mit Blick auf die Größe der 

Gesellschaft in keinem sinnvollen Verhältnis zum 

möglichen Nutzengewinn.

Organisation und Steuerung
Die Deutsche Industrie REIT-AG hat ihren Sitz in 

Deutschland und unterliegt daher den Vorschriften 

des deutschen Aktien- und Kapitalmarktrechts sowie 

den Bestimmungen der Satzung.

Die Deutsche Industrie REIT-AG steuert das Unterneh-

men im Wesentlichen anhand der folgenden Kenn-

zahlen: EBIT, FFO, LTV, EPRA-NTA sowie Cashflow. 

Dabei werden nachhaltige wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Aspekte berücksichtigt.

Aktionäre und Hauptversammlung
Die Aktionäre der Deutsche Industrie REIT-AG 

nehmen im Rahmen der gesetzlichen und satzungs-

mäßig vorgesehenen Möglichkeiten ihre Rechte vor 

oder während den Hauptversammlungen wahr und 

üben dabei ihr Stimmrecht aus. Jede Aktie gewährt 

eine Stimme.
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Den Vorsitz der Hauptversammlungen führt der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats. Jeder Aktionär ist 

berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, 

das Wort zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten zu 

ergreifen und über Angelegenheiten der Gesellschaft 

Auskunft zu verlangen, soweit dies zur sachgemäßen 

Beurteilung eines Gegenstands der Hauptversammlung 

notwendig ist. Die Hauptversammlung entscheidet 

über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie die 

für die Hauptversammlung verlangten Berichte und 

Unterlagen veröffentlicht die Deutsche Industrie 

REIT-AG leicht erreichbar auf ihrer Internetseite 

unter:  https://www.deutsche-Industrie.de in der 

Rubrik „Investor Relations unter dem Menüpunkt 

„Hauptversammlung“.

Um ihren Aktionären die persönliche Wahrnehmung 

ihrer Rechte und die Stimmrechtsvertretung zu 

erleichtern, bestimmt die DIR einen Vertreter für die 

weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts. 

Dieser ist auch während der Hauptversammlung 

erreichbar.

Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten 

acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche 

Industrie REIT-AG, die über das am 30. September 

2020 abgelaufene Geschäftsjahr beschloss, fand am 

12. März 2020 als virtuelle Hautversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten statt. 

Vertreten waren über 53% des Grundkapitals (Grund-

kapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung: 32.079.505 Aktien).

Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer 

Mehrheit beschlossen.

Aktienoptionsprogramme
Bei der Deutsche Industrie REIT-AG gibt es derzeit 

keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche 

Anreizsysteme.

Transparente Berichterstattung 
Die Deutsche Industrie REIT-AG gewährleistet über 

ihre Internetseite eine einheitliche, umfassende, 

zeitnahe und zeitgleiche Information der Aktionäre 

und der interessierten Öffentlichkeit über die  

wirtschaftliche Lage und neue Tatsachen. Diese 

Informationen sind auf der Internetseite unter 

www.deutsche-Industrie-reit.de in der Rubrik  

„Investor Relations“ abrufbar.

Die Berichterstattung über die Geschäfts- und 

Ertragslage erfolgt derzeit in Geschäftsberichten, 

Quartalsmitteilungen sowie in den Halbjahresfinanz-

berichten, welche auf der Internetseite des Unterneh-

mens zum Download bereitgestellt werden. Wesentli-

che aktuelle Informationen werden über Corporate 

News und Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht und 

ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft 

zugänglich gemacht. Zudem werden Geschäfte von 

Führungspersonen und diesen nahestehenden 

Personen gemäß Art. 19 MAR (Market Abuse Regu-

lation/Marktmissbrauchsverordnung) öffentlich als 

„Directors‘ Dealings“ bekanntgemacht und sind  

auch auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar.

Gemäß Art. 18 MAR werden vorgeschriebene Insider-

listen geführt und die in Insiderlisten aufgeführten 

Personen wurden und werden über die sich für sie 

daraus ergebenden gesetzlichen Pflichten und 

Sanktionen informiert. 

Wesentliche Ereignisse und Veröffentlichungstermine 

werden im Finanzkalender gepflegt und veröffent-

licht, welcher jederzeit auf der Internetseite der 

Gesellschaft einsehbar ist.
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den Aufsichtsrat umgehend über auftretende mögli-

che Ausschluss- oder Befangenheitsgründe zu unter-

richten. 

Chancen- und Risikomanagement
Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-

führung ist das Risikomanagement, um den Risiken, 

denen die Deutsche Industrie REIT-AG ausgesetzt ist, 

angemessen und systematisch zu begegnen. Hierbei 

wurde ein umfassender Prozess eingeführt, der das 

Management in die Lage versetzt, Risiken und 

Chancen rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten 

und zu steuern. Insofern werden ungünstige Entwick-

lungen und Ereignisse frühzeitig transparent und 

können analysiert und gezielt bewältigt werden. 

Weitergehende Informationen zum Risikomanage-

ment sind im Chancen- und Risikobericht des 

Lageberichts 2020/2021 enthalten.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Weitere Informationen stehen auf der Internetseite 

der Gesellschaft zum Abruf bereit, die unter https://

www.deutsche-industrie-reit.de erreichbar ist. Hier 

sind u. a. der im Geschäftsbericht veröffentlichte 

Vergütungsbericht über das letzte Geschäftsjahr (in 

der Rubrik „Investor Relations“ unter dem Menü-

punkt „Finanzberichte“), das geltende Vergütungs-

system gemäß § 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 des 

Aktien gesetzes sowie der letzte Vergütungsbeschluss 

gemäß § 113 Absatz 3 des Aktiengesetzes verfügbar 

(in der Rubrik „Investor Relations“ unter den Menü-

punkten „Corporate Governance“ und „Vergütungs-

system Vorstand und Aufsichtsrat“).

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Der Jahresabschluss der Deutsche Industrie REIT-AG 

wird nach Maßgabe der IFRS, wie sie in der Europäi-

schen Union anzuwenden sind, aufgestellt. Nach 

Erstellung durch den Vorstand wird der Jahresab-

schluss vom Abschlussprüfer sowie durch den 

Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Die Gesellschaft 

verfolgt das Ziel, den Jahresabschluss entsprechend 

des Deutschen Corporate Governance Kodex binnen 

90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die ver-

pflichtenden unterjährigen Finanzinformationen 

(Quartalsmitteilungen sowie den Halbjahresfinanz-

bericht) binnen 45 Tagen zu veröffentlichen.

Die ordentliche Hauptversammlung, die über das  

am 30. September 2020 abgelaufene Geschäftsjahr 

beschloss, hat die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft zum Ab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 

gewählt. Die Prüfungen der DOMUS AG folgen 

deutschen Prüfungsvorschriften sowie den vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer festgelegten Grundsät-

zen ordnungs mäßiger Abschlussprüfung und den 

International Standards on Auditing. Der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats wird von dem Abschlussprüfer über 

Ausschluss- oder Befreiungsgründe sowie Unrichtig-

keiten der Entsprechenserklärung, die während der 

Prüfung aufgetreten sind, unverzüglich informiert. 

Der Abschlussprüfer berichtet über alle für die 

Aufgabe des Aufsichtsrats wesentlichen Fragestel-

lungen und Vorkommnisse, die sich während der 

Abschlussprüfung ergeben, unverzüglich an den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und ist verpflichtet, 

Rostock, im November 2021

Für den Aufsichtsrat

Hans-Ulrich Sutter 
Aufsichtsratsvorsitzender

Für den Vorstand

Rolf Elgeti 
Vorstandsvorsitzender (CEO)
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